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◼◼ Beispiel 2: schriftlicher Vergleich im Bewilligungsverfahren 

Nachdem Rechtsanwalt A den PKH-Antrag über eine beabsichtigte Zahlungs-
klage  (3.000 EUR) eingereicht hat, schließt er mit Gegner G im Bewilligungsver-
fahren einen schriftlichen Vergleich gemäß § 278 Abs. 6 ZPO, sodass ein Haupt-
sacheverfahren nicht mehr erforderlich ist. Was kann A abrechnen? 

lösung:
Neben der 1,0-Verfahrensgebühr nach Nr. 3335 VV RVG für das Bewilligungsver-
fahren verdient A eine 1,0-Einigungsgebühr (Nr. 1003 VV RVG).

Wenn im Bewilligungsverfahren ein Beschlussvergleich geschlossen wird, 
würde eine Terminsgebühr nach Vorb. 3.3.6, Abs. 1 Nr. 1 der Anm. zu Nr. 3104 VV 
RVG nur entstehen, wenn eine mündliche Verhandlung vorgeschrieben ist. 
§ 118 Abs. 1 S. 3 ZPO regelt aber lediglich, dass ein Erörterungstermin fakul-
tativ anberaumt werden kann, sodass keine Terminsgebühr entsteht (BGH 
NJW 12, 1294; a. A. KG AGS 08, 68).

Wichtig | Der Rechtsanwalt verdient aber eine Terminsgebühr, wenn er sich 
vor dem Beschlussvergleich mit dem Gegner besprochen hat, um das 
 Bewilligungsverfahren zu erledigen (Vorb. 3 Abs. 3 S. 3 Nr. 2 VV RVG). Nach-
dem Vorb. 3 Abs. 3 VV RVG neu gefasst wurde, entsteht eine Besprechungs-
Terminsgebühr nicht nur bei einem Verfahren mit vorgeschriebener münd-
licher Verhandlung (Gerold/Schmidt/Müller-Rabe, RVG, 21. Aufl., Vorb. 3 VV 
Rn. 143; a. A. davor BGH NJW 12, 1294).
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◼▶ Seminar-Tipp
Neue verbindliche Gerichtsvollzieherformulare

| Ab dem 1.4.16 gelten verbindliche Gerichtsvollzieher-Formulare. Sie dür-
fen auch derzeit bereits genutzt werden. Stellen Sie sich also schon jetzt 
darauf ein! Unser Experte Dieter Schüll erläutert Ihnen daher im Online-
Seminar „Vollstreckungsrecht“, wie Sie sicher mit dieser neuen Materie 
umgehen. |

Der Referent behandelt am 12.1.16 die folgenden Themen:

◼� Gestaltung des Auftragsformulars: Hier ist Raum für mögliche Abwei-
chungen

◼� Zustellungsauftrag: persönlich – postalisch – Formularzwang?
◼� Welche besonderen Hinweise an den Gerichtsvollzieher sind sinnvoll?
◼� Vorgaben für Ratenzahlungen an den Gerichtsvollzieher oder keine Geneh-
migung zur Ratenzahlung: Wie sollten Sie wann vorgehen?

◼� Aktuelles zur Vermögensauskunft
◼� Gerichtsvollzieher und Drittauskünfte

Weitere Informationen zu diesem kostengünstigen Online-Seminar erhalten 
Sie unter seminare.iww.de/recht/vollstreckung-effektiv.
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